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Promotionsordnung für die Studienfächer Human- und
Zahnmedizin des Fachbereichs Medizin der Philipps-Uni-
versität Marburg vom 12. Dezember 1958
Nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in
der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843), habe ich mit
Erlass vom 23. Januar 2006 die geänderte Fassung der Promo-
tionsordnung für die Studienfächer Human- und Zahnmedizin des
Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg vom 6. Juli
2005 genehmigt; unter Berücksichtigung der mit dem Erlass ange-
regten Änderungen hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Medi-
zin derPhilipps-Universität Marburg am 22. März 2006 die folgende
geänderte Fassung der Promotionsordnung für die Studienfächer
Human- und Zahnmedizin beschlossen.

Nach § 39 Abs. 5 HHG erfolgt hiermit die Bekanntgabe.

Wiesbaden, 17. Juli 2006

Hessisches Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
II 2.2 - 251.002 (0000)

StAnz. 32/2006 S. 1760

Basierend' auf der derzeit gültigen Promotionsordnung des.Fach-
bereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg vom 12. De-
zember 1958 beschließt der Fachbereichsrat des Fachbereichs Me-
dizin der Philipps-Universität Marburg folgende geänderte Fassung
der Promotionsordnung für die Studienfächer Human- und Zahn-
medizin vom 22. März 2006:
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§ 1
Doktorgrade und Zweck der Promotion

(1) Der Fachbereich der Medizin der Philipps-Universität verleiht
nach Maßgabe dieser Promotionsordnung die akademischen Grade
Doktor oder Doktorin der Medizin (Pr. med.), und
Doktor oder Doktorin der Zahnmedizin (Dr. med. dent.).

(2) Die Promotion weist die besondere Befähigung zu selbständi-
ger, wissenschaftlicher Arbeit des Bewerbers aus. Der Nachweis die-
ser Qualifikation wird durch eine schriftliche Abhandlung (Dis-
sertation) über einen Gegenstand aus dem Gebiet der Medizin

beziehungsweise der Zahnmedizin und eine mündliche Prüfung in
Gestalt einer Disputation erbracht.

(3) Die Promotion setzt ein abgeschlossenes Studium der Medizin
beziehungsweise Zahnmedizin voraus.

§ 2
Zuständigkeit

Entscheidungen in Promotionsverfahren trifft, soweit diese Ord-
nung nichts anderes vorsieht, der Fachbereich durch den Promo-
tionsausschuss Medizin und die Prüfungskommission.

§ 3
Promotionsausschuss

(1) Dem Promotionsausschuss gehören an:

a) Der Dekan/die Dekanin oder ein Mitglied der Professorengruppe
als Vorsitzender/Vorsitzende,

b) als weitere ständige Mitglieder mindestens drei Mitglieder der
Professorengruppe (mindestens ein Zahnmediziner/eine Zahn-
medizinerin) des .Fachbereichs Medizin.

Es besteht die Möglichkeit, dass ein Mitglied der Professoren-
gruppe einem anderen Fachbereich oder einer anderen Univer-
sität angehört.

c) ein promoviertes Mitglied der Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiter des Fachbereichs mit beratender Stimme und

d) ein Vertreter/eine Vertreterin der Studierenden des Fachbe-
reichs mit beratender Stimme.

(2) Die Mitglieder des Promotionsausschusses nach Abs. llit. a) bis
d) werden vom Fachbereichsrat auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe
im Fachbereichsrat auf die Dauer von zwei Jahren bestellt. Das gilt
auch für die Vertreter/Vertreterin der Studierenden sofern die
Wahlordnung für die Gruppe der Studierenden keine Amtszeit von
einem Jahr vorsieht (§ 13 Abs. 4 HHG). Eine Wiederbestellung ist
möglich. Um die Kontinuität zu gewährleisten, sollen überschnei-
dende Amtszeiten vorgesehen werden, insoweit kann aus-
nahmsweise eine bis zu einem Jahr verlängerte Amtszeit bestimmt
werden. Der Fachbereichsrat bestimmt den Vorsitzenden/die Vor-
sitzende und seinen Stellvertreter/ihre Stellvertreterin.

(3) Der Promotionsausschuss entscheidet in Verfahrensangelegen-
heiten; insbesondere entscheidet er über die Zulassung zum Pro-
motionsverfahren und über die Annahme als Doktorand/Dokto-
randin. Er setzt die Prüfungskommission ein und bestellt deren
VorsitzendenjVorsitzende und die Referenten/Referentinnen. Die
laufenden Geschäfte führt der/die Promotionsausschussvorsitzende.
Der Promotionsausschuss kann Entscheidungen über Widersprü-
che gegen seine Entscheidungen und Empfehlungen dem/der Vor-
sitienden nicht übertragen (siehe § 5 Abs. 2).
(4) Der/die Vorsitzende des Promotionsausschusses berichtet dem
Fachbereichsrat jährlich über die Anzahl und Ergebnisse der Pro-
motionsverfahren.

§4

Prüfungskommission

(1) Die Prüfungskommission besteht aus Referent/Referentin und
Korreferent/Korreferentin sowie einem Mitglied der Professoren-
gruppe als Vorsitzendem/Vorsitzende. Der/die Vorsitzende der Prü-
fungskommission darf nicht der gleichen Klinik/Institut oder Ab-
teilung wie Referent/Referentin oder Korreferent/Korreferentin
angehören. Eines der drei Mitglieder kann auch einem anderen
Fachbereich angehören. Für Referent/Referentin und Korrefe-
rent/Korreferentin kann der Promotionsausschuss einen Stellver-
treter/eine Stellvertreterin benennen. Eine Vertretung ist nur aus
wichtigem Grund möglich.

(2) Die Prüfungskommission entscheidet über Annahme, Änderung
und Ablehnung einer Dissertation, führt die Disputation durch und
bewertet die Promotionsleistungen. Sie entscheidet, ob die Dispu-
tation zu wiederholen ist und legt die Auflagen für die Veröffent-
lichung der Dissertation fest.

(3) Die Beratungen und Abstimmungen der Prüfungskommission
erfolgen in nichtöffentlicher Sitzung. Abstimmungen über Prü-
fungsentscheidungen erfolgen offen (§ 12 Abs. 2 HHG); ergibt sich
eine Mehrheitsentscheidung gegen die Voten der fachwissen-
schaftlichen Gutachten nach § 12, muss die Entscheidung erken-
nen lassen, auf welche fachwissenschaftlichen beziehungsweise
fachspezifischen Gründe sie sich stützt.

§ 5

Widerspruch
(1) Jeder ablehnende Bescheid des Promotionsausschusses bezie-
hungsweise der Prüfungskommission ist zu begründen und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.




